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ZEPPELIN-STIFTUNG FN

Sitzungsvorlage

Drucksache-Nr. 2018 / V 00342

Ausfertigungen:

AVL, BOA, DEZ3, DEZ4, SBA, STP, SU

Dienststelle: Amt für Bildung, Betreuung und Sport

Aktenzeichen:

8. Januar 2019, Unterschrift:

Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen):

BM Stauber _______________
Stadt- und
Stiftungspflege ________________

BM Köster _______________

EBM Dr. Köhler _______________ OB Brand ______________

Betreff: Errichtung einer temporären Kindertageseinrichtung in
Fischbach - Grundsatz- und Bedarfsbeschluss

Anlage(n):      

Medien: Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens 1 Arbeitstag vor den
jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation
gewährleistet werden kann.

 MS Office 2003 Dateien
(inkl. ppt, .mpp)

 .pdf-, htm-              
Dateien

 DVD  Video

Referent und Zeitdauer:  Dunkenberger, Stefan - 15 Minuten

Gremium: Datum: Zuständigkeit: Öffentlichkeitsstatus:

Kultur- und Sozialausschuss 23.01.2019 Vorberatung öffentlich

Gemeinderat 28.01.2019 Entscheidung öffentlich

Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.):
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN  ja  nein

Kosten:  einmaliger Aufwand (konsumtiv) Planmitt
el 20.000 EUR

 einmalige Auszahlung (investiv) Betrag:       EUR
 jährlicher Folgeaufwand: Personalkosten Betrag:       EUR

Sachkosten Betrag:       EUR

Zuschüsse  einmalige Einzahlung Betrag:       EUR
bzw.
Beiträge:  laufende (jährlich) Betrag:       EUR

MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:

 Stadt  Ergebnis-HH  Finanz-HH Kontierungen:      

 Stiftung  Ergebnis-HH  Finanz-HH Kontierungen: 3650010130; 4291000
(Lfd. Nr. 14)

Zur Verfügung stehende Mittel
Planansatz im lfd. Jahr: 0 EUR
Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr: 0 EUR
Noch bereitzustellen: 20.000 EUR
Deckungsvorschlag: aus Budgeteinheit

Auszufüllen durch die Stiftungspflege:
Gemeinnützigkeitsrechtlicher Unbedenklichkeitsvermerk:
 Der Beschlussantrag entspricht den
steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der
Abgabenordnung: § 52 Gemeinnützigkeit
oder § 53 Mildtätigkeit.

 Der Beschlussantrag entspricht NICHT den
steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der
Abgabenordnung: § 52 Gemeinnützigkeit oder
§ 53 Mildtätigkeit.

  Eine Stellungnahme der Stiftungspflege ist als Anlage beigefügt.

Die Vorlage wird von der Stiftungspflege  befürwortet.
 nicht befürwortet.

14.12.2018

Datum

gez. Schrode

Unterschrift des Stiftungspflegers
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Beschlussantrag:

1. Der Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen für das westliche Stadtgebiet (insbesondere
Fischbach, Manzell und Spaltenstein) wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

2. Der Bedarf an Betreuungsplätzen mit verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagesbetreuung
wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Erstellung einer temporären Kindertageseinrichtung
einschließlich des ggf. zu schaffenden Planungsrechts in Fischbach zu prüfen und eine
Entwurfsplanung auf Grundlage eines angemessenen Raumprogramms für eine zwei- bis
dreigruppige Kindertageseinrichtung vorzulegen.

Begründung:

Im Kindergartenbedarfsplan 2018/2019 (DS 2018/V00067) wurde aufgezeigt, dass in Friedrichshafen
weiterhin Bedarf an Betreuungsplätzen für Krippen- sowie Kindergartenkinder besteht. Insbesondere
auch in den Stadtteilen Fischbach, Manzell und Spaltenstein.

Insbesondere ist ein starker Anstieg der Betreuungsanfragen für Kinder im Krippenalter ist zu
verzeichnen. Darüber hinaus besteht auch eine weiterhin hohe Nachfrage nach den Betreuungszeiten
„Verlängerter Öffnungszeit“ sowie der „Ganztagesbetreuung“.

Um dem Bedarf gerecht zu werden und das Ziel der Regelgruppenstärke für alle Einrichtungen in
Friedrichshafen wieder zu erreichen, sind die zusätzlichen Betreuungsplätze  zeitnah zu schaffen.
Die jetzt geplante temporäre Einrichtung soll zukünftig dann durch ein 5-gruppiges Kinderhaus im
Rahmen des gesamtheitlichen Planungsprozess in Fischbach abgelöst werden.

Standort

Es ist geplant, die Kindertagesstätte in Friedrichshafen-Fischbach, zwischen Jahn- und Koberstraße,
westlich der bestehenden Sporthalle zu erstellen. Dieses Grundstück  befindet sich im Eigentum der
Stadt Friedrichshafen und ist als Sportfläche ausgewiesen.
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Entsprechend dem aktuell laufenden Bebauungsplanverfahren soll an dieser Stelle zukünftig dann
Wohnbebauung erfolgen.
Gruppen- und Betreuungsformen

Die Errichtung einer voraussichtlich 3-gruppigen Einrichtung ist zum bedarfsgerechten Ausbau
notwendig. Hierbei sollend die am stärksten nachgefragten Betreuungszeiten „Verlängerte
Öffnungszeit“ und „Ganztagesbetreuung“ abgedeckt werden. Aber auch die Schaffung von weiteren
Krippenplätzen soll im Rahmen der Realisierung berücksichtigt werden.

Die Verwaltung bittet um Zustimmung entsprechend dem Beschlussantrag.


